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Aufgabenstellungen für Führungs-IM sowie der konkreten 
politisch-operativen Situation und den Bedingungen kann 
auch die Zusammensetzung der durch Führungs-IM gesteuerten 
IM/GMS sehr verschieden sein.
In der operativen Praxis haben sich, unter Beachtung der 
konkreten Einsatzrichtungen und Aufgaben, der Qualität der 
Führungs-IM und der ihnen übergebenen IM/GMS, vor allem deren 
beruflichen Stellung und Tätigkeit, sowohl "reine" als auch 
"gemischte" Systeme herausgebildet und operativ bewährt.
So gibt es zum Beispiel Führungs-IM, die zur politisch-opera
tiven Sicherung eines bestimmten Abschnittes der Staatsgrenze 
der DDR nach Westberlin/Westdeutschland ausschließlich GMS 
steuern. Ebenso ist es beispielsweise in den verschiedenen 
Bereichen der Linie I, vor allem im Rahmen der inoffiziellen 
Arbeit unter den Wehrpflichtigen, aus Sicherheitsgründen der 
Führungs-IM erforderlich und zweckmäßig, nur GMS durch sie 
führen zu lassen. Es gibt aber auch Sicherungsbereiche, in 
denen ausschließlich IM durch die Führungs-IM gesteuert 
werden, wie zum Beispiel zur politisch-operativen Außen
absicherung militärischer Objekte und Anlagen der NVA/Sowjet- 
armee oder zur Arbeit in personellen Konzentrationspunkten, 
auf die sich der Gegner mit seinen Angriffen in besonderer 
Weise konzentriert (unter Angehörigen der wissenschaftlich- 
technischen Intelligenz, unter Jugendlichen usw.).
Zur relativ selbständigen Sicherung komplexer Bereiche und 
Prozesse sowie im Interesse einer aktiven Vorbeugung und 
Schadensverhütung durch Führungs-IM ist es oftmals sogar 
notwendig, daß die Führungs-IM sowohl IM als auch GMS steuern. 
Beispiele dafür finden wir u. a. zur Sicherung auf den Fisch
fang- und Verarbeitungsschiffen, die oftmals über einen länge
ren Zeitraum ohne unmittelbare Anleitung der operativen Mit
arbeiter selbständig entscheiden und bestimmte vorbeugende 
Sicherungsmaßnahmen einleiten müssen, im Bereich der Innen
sicherung volkswirtschaftlicher Schwerpunktobjekte sowie im 
Bereich der operativen Ermittlungs- und Beobachtungstätigkeit.


